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Higher Education M.A. 

Bewerbungsinformationen 

Bewerbungszeitraum: 01.06. - 15.07. zum Wintersemester und 01.12. - 15.01. zum Sommersemester 

Semesterbeginn: 1. Oktober (Wintersemester) und 1. April (Sommersemester) 

Studiensprache: Deutsch 

Einleitung 

Der Masterstudiengang Higher Education umfasst 60 LP und wird über 4 Semester 

berufsbegleitend studiert. Informationen zum Konzept und zu den  einzelnen Modulen finden sich 

hier: https://www.hul.uni-hamburg.de/master-higher-education/konzept.html  

Zugangsvoraussetzungen 

Hochschulabschluss 

• ein Hochschulabschluss im Umfang von mindestens 240 LP in einem Studiengang mit 

einem erziehungs- bzw. bildungswissenschaftlichen, psychologischen, 

geisteswissenschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Hauptfach bzw. in einem 

äquivalenten Studiengang oder 

• ein erster berufsqualifizierender Fachhochschulabschluss im Umfang von mindestens 240 

LP in einem pädagogischen, psychologischen oder soziologischen Studiengang oder 

• ein Hochschulabschluss im Umfang von mindestens 240 LP in einem Studiengang mit 

einem erziehungswissenschaftlichen, bildungswissenschaftlichen oder fachdidaktischen 

Nebenfach im Umfang von mindestens 30 LP oder 

• ein Hochschulabschluss im Umfang von mindestens 240 LP in einem  Studiengang und 

einem hochschuldidaktischen Zertifikat mit einem Umfang von mindestens 100 

Arbeitseinheiten. 

Wenn zum Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abschlusszeugnis vorliegt, kann dies bis zum Ende 

des ersten Mastersemesters nachgereicht werden. 

 

 Englische Sprachkenntnisse 

• Englische Sprachkenntnisse, die Verständnis und Umgang mit der Fachliteratur und 

erfolgreiche Belegung von englischsprachigen Veranstaltungen gewährleisten. Diese 

Kenntnisse im Umfang von fünf Jahren Schulunterricht müssen durch das Schulzeugnis 

oder in gleichwertigen Testaten vorgewiesen werden. 

 

https://www.hul.uni-hamburg.de/master-higher-education/konzept.html
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Die rechtliche Grundlage für diese Regelung finden Sie in der Zugangssatzung des Studiengangs 

hier: https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-

satzungen/zugangsvoraussetzungen/ew/20170412-z-ber-ew-35.pdf  

Zeugnisanerkennung für im Ausland erworbene Studienabschlüsse 

Für Bewerberinnen und Bewerber, die ihren ersten Studienabschluss im Ausland erworben haben, 

erfolgt die Zeugnisanerkennung eines im Ausland erworbenen Bildungsabschlusses im Rahmen 

des Bewerbungsverfahrens an der Fakultät. 

Falls Ihr Studienabschlusszeugnis nicht in deutscher oder in englischer Sprache ausgestellt wurde, 

fügen Sie Ihren Bewerbungsunterlagen bitte eine Übersetzung eines amtlich vereidigten 

Übersetzers/einer amtlich vereidigten Übersetzerin Ihres Studienabschlusses in deutscher 

Sprache bei. 

Deutschkenntnisse 

Alle Bewerberinnen und Bewerber, die ihr Erststudium nicht an einer deutschsprachigen 

Hochschule abgeschlossen haben, müssen zur Einschreibung (noch nicht zur Bewerbung) 

ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache nachweisen. Dies gilt für deutschsprachige und 

für deutsch-englischsprachige Master. Bewerberinnen und Bewerber, die zwar einen 

ausländischen Hochschulabschluss haben, aber trotzdem ihre Hochschulzugangsberechtigung 

(z.B. Abitur) an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, können als Nachweis auch 

die Hochschulzugangsberechtigung (also z.B. das Abiturzeugnis) einreichen. Das Deutschzertifikat 

ist zur Immatrikulation einzureichen. Eine Übersicht aller von der Universität Hamburg 

anerkannten Deutschzertifikate finden Sie unter www.uni-hamburg.de/deutschkenntnisse  

Bewerbung 

Online-Bewerbung 

Während der Bewerbungsfrist füllen Sie die Online-Bewerbung über das Bewerbungsportal der 

Universität Hamburg aus: www.uni-hamburg.de/online-bewerbung Legen Sie sich bitte einen 

Bewerbungsaccount an, geben Sie Ihre Daten ein und laden Sie alle erforderlichen Unterlagen in 

der Online-Bewerbung hoch. Vergessen Sie nach dem Ausfüllen der Online-Bewerbung und dem 

Hochladen der Dokumente nicht, Ihre Bewerbung elektronisch abzusenden. 

Das Bewerbungsverfahren für den Masterstudiengang ist ein Online-Verfahren. Das bedeutet, 

dass Sie keine Dokumente in Papierform oder per E-Mail bei der Universität Hamburg einreichen 

müssen. Die Auswahl basiert allein auf den Informationen, die Sie online bereitstellen und den 

Dokumenten, die Sie online hochladen. 

 

Sollten Sie zusätzlich einen Sonderantrag (z.B. Härtefallantrag) stellen, so muss dieser inklusive 

der erforderlichen Nachweise gesondert innerhalb der Bewerbungsfrist über die Online-

Bewerbung eingereicht werden. Das Antragsformular finden Sie in der Online-Bewerbung. Sie 

laden die Unterlagen zum Sonderantrag innerhalb des separaten Formulars hoch, eine Zusendung 

per Post ist auch hier nicht erforderlich! Weitere Informationen zum Sonderantrag finden Sie 

unter: www.uni-hamburg.de/sonderantrag und www.uni-hamburg.de/info-master  

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/zugangsvoraussetzungen/ew/20170412-z-ber-ew-35.pdf
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/zugangsvoraussetzungen/ew/20170412-z-ber-ew-35.pdf
http://www.uni-hamburg.de/deutschkenntnisse
http://www.uni-hamburg.de/online-bewerbung
http://www.uni-hamburg.de/sonderantrag
http://www.uni-hamburg.de/info-master
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Einzureichende Bewerbungsunterlagen 

• Abschlusszeugnis Ihres Hochschulstudiums oder vorläufiges Transcript of Records (Wenn 

Sie zum Zeitpunkt der Bewerbung noch studieren und kein Abschlusszeugnis mit Note 

vorweisen können, reichen Sie in jedem Fall ein aktuelles Transcript of Records mit 

vorläufiger Durchschnittsnote ein. Das Abschlusszeugnis ist bis zum Ende des ersten 

Mastersemesters nachzu-reichen.) 

• Nachweis einer Berufstätigkeit von in der Regel nicht unter einem Jahr in der 

Hochschullehre oder wissenschaftlichen Weiterbildung oder in Bereichen wie  Planung, 

Organisation bzw. Evaluation akademischer Lehrangebote. Einen solchen Nachweis 

benötigen wir für den Fall, dass die Anzahl der Bewerber die Anzahl der Studienplätze 

übersteigt. In diesem Zusammenhang weisen wir auch darauf hin, dass der 

berufsbegleitende Master Higher Education für die Absolvierung des integrierten 

Projektstudiums ein Anwendungsfeld in einem der hier genannten Kontexte erforderlich 

macht. 

• Nachweis englischer Sprachkenntnisse durch Schulzeugnis oder gleichwerte Testate (siehe 

Zulassungsvoraussetzungen, 2. Punkt). 

Bei Dokumenten, die nicht in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt wurden, ist zusätzlich 

eine Übersetzung eines amtlich vereidigten Übersetzers/einer amtlich vereidigten Übersetzerin in 

deutscher oder englischer Sprache erforderlich. 

Auswahlkriterien 

Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die Zahl der verfügbaren Plätze im 

Masterstudiengang, ist eine Auswahl erforderlich. Die Auswahl erfolgt nach: 

• dem Vorliegen einer Berufstätigkeit von in der Regel nicht unter einem Jahr in der 

Hochschullehre oder wissenschaftlichen Weiterbildung oder in Bereichen wie Planung, 

Organisation bzw. Evaluation akademischer Lehrangebote. 

• Übersteigen die Bewerbungen nach der Auswahl gemäß Nr.1 die zur  Verfügung stehenden 

Studienplätze, erfolgt die Auswahl nach dem Ergebnis  des ersten berufsqualifizierenden 

Abschlusses zunächst unter Bewerberinnen  und Bewerbern, welche die Voraussetzungen 

nach 4.1 der besonderen  Zugangsvoraussetzungen für den Masterstudiengang 

Hochschuldidaktik/ Higher Education erfüllen, anschließend unter denen, die die 

Voraussetzungen nach 4.2 erfüllen, dann unter denen, die die Voraussetzungen nach 4.3 

und schließlich unter denen, die die Voraussetzungen nach 4.4 der besonderen 

Zugangsvoraussetzungen erfüllen. 

• Bei Notengleichheit entscheidet das Los. 

Die rechtliche Grundlage für diese Regelung finden Sie in der Auswahlsatzung des Studiengangs 

hier: https://www.uni-hamburg.de/auswahl-master   

https://www.uni-hamburg.de/auswahl-master
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Zulassung und Immatrikulation 

Nach Prüfung Ihrer Bewerbung wird Ihnen ein Zulassungs- oder Ablehnungsbescheid in Ihrem 

STiNE-Account unter dem Menüpunkt „Dokumente“ zur Verfügung gestellt. Die Termine finden 

Sie unter www.uni-hamburg.de/online-bewerbung. In Ihrem Zulassungsbescheid wird Ihnen die 

Frist genannt, innerhalb der Sie sich einschreiben müssen, indem Sie die für die Immatrikulation 

erforderlichen Unterlagen beim Team Bewerbung, Zulassung und Studierendenangelegenheiten 

einreichen. Informationen zur Einschreibung finden Sie unter www.uni-

hamburg.de/mastereinschreibung. 

Kontakt 

Kontakt Bewerbung: 

Universität Hamburg 

Hamburger Zentrum für Universitäres Lehren und Lernen (HUL) 

Mag. Claudia Staudacher-Haase, Studiengangskoordination 

Jungiusstraße 9, 1. Obergeschoss (Raum: 125) 

20355 Hamburg 

 

mhe.hul@uni-hamburg.de  

 

Kontakt Studienberatung 

Universität Hamburg 

Hamburger Zentrum für Universitäres Lehren und Lernen (HUL) 

Prof. Dr. Carla Bohndick 

Jungiusstraße 9, 1. Obergeschoss 

20355 Hamburg 

mhe.hul@uni-hamburg.de  
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